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 Veröffentlicht am 25.10.1978

Norm

StGB §146 B1

Rechtssatz

Der wirtschaftliche Wert eines Vorkaufsrechts muß daran gemessen werden, ob der Vorkaufsberechtigte einen

Vermögenszuwachs erfährt, wenn er nach Ausübung des Vorkaufsrechts in die rechtliche Stellung des Käufers aus dem

geschlossenen Kaufvertrag eintritt.

BGH vom 23.03.1976, 5 StR 82/76; Veröff: NJW 1977,155
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